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                       Landesverband  Baden 
                       Bezirk Rhein-Neckar e.V   
                       Ortsgruppe Ketsch e.V.                                                                                                            

 

Unsere Konten: Volksbank Kur- u. Rheinpfalz  DE26 5479 0000 0014 2085 77 
 

Sparkasse Heidelberg  DE59 6725 0020 0024 3012 30 
 

Jugendkonto: Volksbank Kur- u. Rheinpfalz  DE26 5479 0000 0000 7022 00 
Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ist Spitzenverband im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), Mitglied im Deutschen Paritätischen 

Wohlfahrtsverband, im Deutschen Spendenrat, der International Life Saving Federation (ILS) und der ILS-Europe. 

 

Flyer zum Beitritt zur DLRG Ketsch e.V. 
 
 

Informationen zu unserem wöchentlichen DLRG-Übungsabenden 

Wann? Jeden Montag, außer in den Schulferien (in Baden-Württemberg) 

 Kinder bis 13 Jahren 19:00 - 20:00 Einlass 18:50-19:10 

 Jugendliche und Erwachsene 20:00 - 21:00 
Einlass 19:50 - 

20:10 

Wo? Hallenbad Ketsch 

Sonstige 
Informationen 

Eltern, die Ihre Kinder begleiten möchten, werden gebeten im 
Aufenthaltsraum (unten im Schwimmbad) zu warten, um eine möglichst 
ablenkungsfreie Ausbildung zu ermöglichen und so einen optimalen 
Lernerfolg zu gewährleisten 

 

 

Der wöchentliche DLRG-Jugendabend findet dienstags von 18:00 – 20:00 Uhr im 
Feuerwehrhaus Ketsch (Ecke Mannheimer/ Jägerndorfer Straße) nach Absprache statt. 
            
 

Mitgliedsbeiträge pro Jahr Einmalige Aufnahmegebühren 

Minderjährige 33,00 € Neuschwimmer (bei Ausbildung) 44,00 € 

Erwachsene 40,00 € Einzelbeitrag   6,00 € 

Familie 69,00 €   

Juristische Personen 57,00 €   
 

Erläuterungen: 

• Den Familienbeitrag zahlen Eltern/alleinerziehende Eltern mit mindestens einem minder-
jährigen Kind. Der erste Mitgliedsbeitrag wird mit der Aufnahmegebühr abgebucht. 

• Der aufgeführte Betrag entspricht einem Jahresbeitrag, der für das gesamte Jahr geleistet 
wird. Eine Aufteilung ist nicht zulässig. Bei einem Beitritt zwischen dem 1.12. und 31.12. 
eines Jahres wird der Beitrag für das laufende Jahr nicht mehr erhoben, sofern der 
Folgebeitrag beglichen wird. Der Austritt muss gegenüber dem Vorstand mindestens einen 
Monat vor Ende des Geschäftsjahres (30.11) schriftlich erklärt werden. Die 
Austritterklärung wird bezüglich der Beitragspflicht erst zum Jahresende wirksam. 

 

Aktuelle Informationen zu Veranstaltungen, Mitgliederversammlung u.a. finden Sie in der 
örtlichen Presse und dem Gemeindeblatt oder im Internet unter www.ketsch.dlrg.de. Bei 
Fragen stehen Ihnen die Vorstandsmitglieder als Ansprechpartner gerne zur Verfügung. 
 

http://www.ketsch.dlrg.de/

